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Rundschreiben IV Nr. 29/2016 
 
 
Bekanntgabe des Tarifvertrages zur Regelung der Eingruppierung der Musik-
schullehrkräfte des Landes Berlin (TV Musikschullehrkräfte Land Berlin) vom 
3. Mai 2016; 
Unterzeichnung des Tarifvertrages, Änderung der Arbeitsvertragsformulare 
Rundschreiben IV Nr. 25/2016 vom 8. Juni 2016 
 
 
Im Rundschreiben IV Nr. 25/2016, mit dem der TV Musikschullehrkräfte Land Berlin 
bekannt gegeben worden war, hatte ich mitgeteilt, dass dieser noch nicht unter-
zeichnet ist. Das Unterschriftsverfahren ist inzwischen abgeschlossen. Änderungen 
haben sich dabei nicht ergeben.  
 
Die Ansprüche aus dem Tarifvertrag, der rückwirkend am 1. Juni 2016 in Kraft getre-
ten ist, entstehen erstmals nach der Bekanntgabe dieses Rundschreiben und sind 
an dem darauf folgenden Zahltag fällig (§ 24 Abs. 1 TV-L). Die Ansprüche verfallen, 
wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach deren Fällig-
keit von der Musikschullehrkraft schriftlich geltend gemacht werden. 
 
Die für Musikschullehrkräfte vorgehaltenen Formulare  
 

Fin 507 Arbeitsvertrag Musikschullehrkräfte unbefristet 
 

Fin 508 Arbeitsvertrag Musikschullehrkräfte befristet 
 

Fin 509 Änderungsvertrag Musikschullehrkräfte 
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sind hinsichtlich der Regelungen zur Eingruppierung entsprechend angepasst wor-
den. In den Vereinbarungen zur Arbeitszeit wurde aus diesem Anlass ein redaktio-
neller Fehler beseitigt (Ersetzung des Wortes „Pflichtstunden“ durch „Unterrichts-
stunden“). 
 
Im Auftrag 
Neidenberger 


